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IV. Kategorien
1. a) Fouriere und Fouriergehilfen der Jahrginge 1919—1935: Priifungen I—III obligatorisch mit
Fahrrad;
b) Fouriere und Fouriergehilfen der Jahrginge 1913—1918 obligatorisch und #ltere freiwillig:
Pritffungen I—III mit Fahrrad.

2. Fouriere und Fouriergehilfen der Jahrginge 1912 und ilter: Priiffungen I und IIT auf besonderem
Parcours in Jeep.

3. Om.-Subalternoffiziere aller Jahrginge: Priiffungen I—III mit zum Teil besonderen [achtech-
nischen Aufgaben (Disziplinen nach I).

4. Ubrige Teilnehmer (Nichtschiessende, so Fg. und HD. Rf., denen keine Faustfeuerwaffe zur
Verfiigung steht, und FHD. Rf.): Priiffung I und II je nach Alter (FHD in Jeep), mit zusitz-
licher fachdienstlicher Aufgabe an Stelle des Schiessens.

V. Bewertung
Fiir die Bewertung stehen die Ergebnisse der fachdienstlichen Priiffungen an erster Stelle. Die
Schiessresultate und in letzter Linie die Fahr- und Marschzeiten zdhlen mit Strafpunkten mit.

V1. Teilnahmeberechtigung
Die Teilnahme an den Wettiihungen steht allen Mitgliedern des Schweizerischen Fourierver-
bandes, des Schweizerischen Fouriergehilfenverbandes und der Schweizerischen Verwaltungs-
offiziersgesellschaft (nur fiir Subalternoffiziere) offen.
VIIl. Rangierung
1. Separate Einzelrangliste fiir jede Kategorie.
2. Sektionsrangierung auf Grund der Resultate der Fouriere.
VIIl. Auszeichnungen

1. Einzelauszeichnungen: Kranzabzeichen an 409, der Wettiibungsteilnehmer, und zwar 15%, ver-
silbert und 25%, in Bronce.

2. Sektionen: Die erstrangierte Sektion erhilt den im Jahre 1951 von der Schweizerischen Yerwal-
tungsoffiziersgesellschaft gestifteten Wanderpreis. — Erfreulicherweise kann auch der Sektion
im 2. Rang ein Wanderpreis abgegeben werden. Er wurde in freundkameradschaftlicher Weise
von Herrn Oberstlt. Hiltbrunner, Bern, zur Verfiigung gestellt.

IX. Anmeldungen

mit zugestelltem Formular (dreifach) gemiss vorstehendem Aufruf der Sektion Ziirich.

Als Kampfgericht amtet die Technische Kommission unter Beizug weiterer Mitarbeiter aus den
Sektionen,

Fourier und Kiichenchef
Von Oberst Mithlemann, Kdt. der UOS fiir Kiichenchefs

Allgemeines

Manch ein Quartiermeister und Fourier wird schon Anlass gehabt haben, iiber
seinen Kiichenchef zu seufzen. Anderseits haben einlassliche Besprechungen mit er-
fahrenen (WK)-Kiichenchefs ergeben, dass auch diese nicht immer mit ihren direk-
ten Vorgesetzten einig waren, weil deren Anordnungen unzweckmissig erschienen
oder gar ausblieben. Diese Ausfithrungen suchen einige Klarstellungen zu geben,
allein mit dem Zweck, das Verhiltnis Fourier—Kiichenchef so giinstig wir nur mog-
lich zu gestalten. Natiirlich verkennen wir nicht, dass gerade bei den ilteren, dienst-
gewohnten Jahrgingen meistens dieses Verhiltnis denkbar ideal ist, d. h. dass sich
Fouriere wie Kiichenchefs bewusst sind, dass nur durch Zusammenarbeit und gegen-
seitige Unterstiitzung der grosste Effekt erzielt werden kann. Meine Hinweise wenden
sich daher in erster Linie an die jingeren Unteroffiziere oder an jene, die gewisse
Schwierigkeiten haben.
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Die Pflichten des Fouriers in bezug auf Verpflegungsdienst und des Kiichenchefls
im allgemeinen sind knapp und deutlich in den Ziffern 117 und 171 {f. des Dienst-
reglements sowie im Verpflegungsdienst I (Truppenhaushalt; Ziffer 66 ff.) umschrie-
ben. Wieder einmal seien diese Grundsitze etwas naher betrachtet:

Der Fourier ist der direkte fachtechnische Vorgesetzte des Kiichenchefs. Er ist also
in erster Linie flr die Arbeit des Kiichenchefs verantwortlich. Er hat die Pflicht, den -
Kiichenchef solange mit aller Griindlichkeit anzuleiten und zu tiberwachen, bis cr
sich vollkommen von dessen Zuverldssigkeit und Fahigkeit tiberzeugt hat.

Der Fourier empfiingt und verwaltet die Lebensmittel. Er kauft sie ein und bezieht
sie irgendwoher. Lebensmittel sind dem Bargeld gleichwertig und der Kiichenchef ist
nicht noch Zahlmeister; er hat ganz andere Verantwortungen, die ihn gentigend be-
lasten. Wer diesen Grundsatz missachtet, wer den Kiichenchef auch fiir Einkidufe be-
ansprucht oder ihn durch seine Passivitiit zwingt, selber Waren zu bestellen und zu
beziehen, dem kann es ergehen wie letzthin jenem Fourier, der Fr. 160.— aus eigener
Tasche zu berappen hatte, weil nach dem Dienst noch eine Rechnung fiir vom Chef
bezogenes Griingemiise zum Vorschein kam. Der Kiichenchel hatte Auftrag «nur
selber etwa Notiges einzukaufen» und dem Hindler zu sagen, er mochte dann die
Rechnung schicken.

Und eben weil Ware Geld bedeutet, verwaltet auch der Fourier die Lebensmittel-
magazine. Der Kiichenchel hat nur deren Einrichtung und spéter die Auslagerung
mit den Kochgehilfen zu besorgen. Dagegen hat der Kiichenchef taglich fiir die drei
nichsten Mahlzeiten beim Fourier alle Lebensmittel (ausser einigen Kiichenartikeln,
wie Salz und Gewiirze) zu bestellen. In der UOS wird der angehende Korporal zu
dieser Arbeit angeleitet. Er soll dann beim Abverdienen entsprechend erzogen werden,
damit ihm die scheinbar komplizierte Rechnerei geldufig wird. Nur auf diese Weise
kann der Kiichenchef gezwungen werden, sich richtig vorzubereiten und zu iiber-
legen, was er gemiss Mentiplan unbedingt braucht. Natiirlich hat der Fourier die
Bestellung nachzupriifen. Wenn keine Magazine errichtet werden, die Abgabe fiir
cinen ganzen Tag also nicht in Frage kommt, so sorgt der Fourier fiir die piinktliche
Verfiigungstellung aller notwendigen Mittel inklusive Brennmaterialien.

Im Einvernehmen mit dem Feldweibel klart der Fourier so frith wie moglich die
Verpflegungsbestinde sowie die Essenszeiten ab, sofern sie vom Tagesbefehl abwei-
chen. Insbesondere muss dem Kiichenchef gesagt werden, ob, wann und wieviel Per-
sonen ausserhalb der festgesetzten Zeit zum Fassen kommen. Diese Bekanntgabe soll
ebenfalls so frith wie nur méglich dem Kiichenchef gemacht werden. Nur so kdnnen
oft zu weich oder zu wenig gekochte Speisen vermieden werden. In WK, wihrend
Manovern, wo sich das Zuriickgeben der Kochkisten von den Fassungen und die Zu-
bereitung der nichsten Mahlzeit tberschneidet, ist die stindige Orientierung des
Kiichenchefs umso notwendiger. Der Fourier hat sich — dies ist keine Vorschrift,
sondern eine Empfehlung — mindestens dreimal tdglich in der Kuiche zu zeigen, d. h.
vor jeder Mahlzeit. Nur auf diese Weise kann er sich die notwendige Uebersicht ver-
schaffen, kann er sich mit dem Kuichenchef verstindigen und dadurch zwischen sich
und ihm die so unerlissliche Vertrauensbasis begriinden.
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Der Kiichenchef «ist insbesondere verantwortlich fiir sorgfiltige, sparsame, saubere,
schmackhafte und rechtzeitige Zubereitung und Bereitstellung der Speisen, fiir Rein-
lichkeit und Sauberkeit in der Kiiche, ferner fiir die sorgfiltige Verwendung von
Speiserestens, steht allzu gedringt in Ziffer 67 Verpflegungsdienst I. Ferner: «Er darf
ohne Befehl keine Bestellungen und Ankiufe tatigen. Die Bediirfnisse hat er beim
Fourier zu verlangen, der ihm den Tagesbedarf aus dem Lebensmittelmagazin abgibt.
Dem Kiichenchef obliegt ferner die Ausbildung der stindigen Kiichenordonnanzen.»
Ausdriicklich erklaren wir unsern Anwiirtern, dass diese Pflichten, ernsthaft und ge-
treu befolgt, ein gehiduftes Mass an Verantwortung und Arbeit bedeuten, und dass
sie daneben weder Zeit zum Verwalten von Lebensmittelvorriten, noch zum Ein-
kaufen von allerhand Utensilien hitten.

Einsatz und Beanspruchung des Kiichenchefs

Mit Stolz wird immer wieder auf die verbesserte Soldatenkost hingewiesen. Damit
meint man nicht nur Kaffee und Teigwaren, die wirklich von jedermann als solche
erkennbar sind, sondern ganz besonders die reichlichere Zusammensetzung der Spei-
sen und deren verschiedenartigere Zubereitung. Dass gerade die letztgenannten Vor-
ziige fiir den Kiichenchef oft eine enorme Mehrarbeit verursachen, daran denken nur
wenige. Es ist ganz klar: der fiir das Wohl seiner Einheit bestrebte Kiichenchef kocht
gerne abwechslungsreich und vielgestaltig, wenn ihm die Mittel dazu gegeben wer-
den. Die Mittel sind in diesem Fall namentlich vermehrte Hilfskrifte. Wievieler
Kiichengehilfen bedarf ein Kiichenchef? Wir haben uns einerseits an das Reglement
«Organisation der Stibe und Truppen 1951» (OST 51) und anderseits an die Ziff. 68
unseres Verpflegungsdienstes I zu halten. Die OST enthilt fir jeden Stab und jede
Einheit die notwendige Anzahl Kochgehilfen und HD-Kochgehilfen fiir kriegsstarke
Truppenbestinde. Diese Anzahl soll gentigen, weil im Kriege ohnehin wieder ein-
fachere Meniis gegeben werden miissen und weil dann die Hilfsdienstpflichtigen
ebenfalls wihrend der ganzen Dauer des Dienstes zur Verfiigung stehen. Entspre-
chendes gilt auch von Ziff. 68 Vpf. D. I. Will man aber die anspruchsvollen Essens-
gewohnheiten beibehalten, so hat man das Kiichenpersonal zu vermehren, und die
Zahlen, wie sie namentlich im Verpflegungsdienst genannt sind, geniigen nicht mehr.
Sie geniigen vor allem nicht, wénn auf gute Kiichenmaschinen, wie sie nur in einigen
Kasernen zur Verfugung stehen, verzichtet werden muss. Soll also eine Rekruten-
schule in der Ausmarschperiode oder eine WK-Truppe reichhaltiger verpllegt wer-
den (d. h. so wie im Kasernendienst), so miissen dem Kiichenchef wohl oder iibel
auch die notwendigen stindigen Kochgehilfen zur Verfiigung gestellt werden, und
zwar pro 40 Mann Verpflegungsbestand ein Gehilfe, den Chef nicht mitgerechnet.
Es ist, ich betone es, nur die Rede von den stindigen Kochgehilfen, die ihre Arbeit
a fond kennen und lieben, und die geeignet sind, selbstéindig eingesetzt zu werden.
Dazu kommen dann noch die Hilfskrafte, die der Feldweibel von Fall zu Fall, z. B.
nach dem Hauptverlesen, fiir kurze Zeit zur Verfiigung stellt. Dass sich der Fourier
zugunsten seines Kuchenchefs fiir die Auswahl und den Einsatz nur wirklich taug-
licher stindiger Kochgehilfen einsetzt, ist mindestens so wichtig wie ein schoner
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Verpflegungsplan. Hier sei noch ein Wort betreffend die HD-Kochgehilfen gestattet.
Solche werden neuerdings leider auch Fronttruppen fest zugeteilt. Nun, solange diese
korperlich beweglich und geistig auf der Hohe sind, kann ihre Mithilfe wirklich
wertvoll sein. Jedenfalls ist auch bei den Hilfsdienstpflichtigen auf absolute Gesund-
heit und Wendigkeit zu achten, weil gerade im Kriege ihre Arbeit sehr anstrengend
sein wird. Da die Hilfsdienstpflichtigen nur einen Erginzungskurs von 13 Tagen ab-
solvieren, muss der Fourier dafiir sorgen, dass diese Leute nicht wihrend der ersten,
sondern wihrend der letzten 13 Tage des Wiederholungskurses dem Kiichenchef zur
Verfiigung stehen. Dies ist besonders wichtig, wenn in der dritten Woche Manover
stattfinden. Es ist ganz klar, dass wihrend der Tage, wo die Hilfstdienstpflichtigen
fehlen, dem Chef stindige Ersatzleute zur Verfiigung gestellt werden. Wie wenig Ver-
stindnis oft Vorgesetzte fur den Kiichenchel und seinen Dienst aufbringen, moge fol-
gendes Beispiel zeigen: Erst am Einrtickungstag vernimmt ein altbewihrter Wacht-
meister, dass er fiir die Kompagnie X, mit dem grossten Bestand, kochen miisse und
dass ihm ein Kochgehilfe und zwei Hilfsdienstptlichtige zur Verfiigung stiinden; be-
treffend Rustmannschaften moge er sich jeweils mit dem Feldweibel in Verbindung
setzen. Letztere kommen auch tédglich in so reichlichem Masse, dass deren Arbeit
kaum iiberwacht werden kann. Die Bitte, der Einheitskommandant mochte doch fiir
vermehrtes stindiges Personal besorgt sein, wird abgeschlagen. «Sie sind ein ganzer
Kerl und werden die Sache schon schmeissen; sie haben ja den Kiichenstern!» Darauf
«krampfty der Chef wirklich Tag und Nacht, ungeachtet seines Hustens und seines
Fussleidens. Er wird gezwungen, noch mehr zu tun, als noch die beiden Hilfsdienst-
pilichtigen entlassen werden. Ergebnis? Der Mann hilt durch bis zum letzten Tag
und ist darauf wihrend drei Wochen krank — auf Kosten der Versicherung natiir-
lich. — Ein anderer Fall: In einer Abteilung gibt es angeblich bei den vier Einheiten
nur zwei «brauchbare» Kiichenchefs; die anderen sind nachlassig und fachtechnisch
ungeniigend. Deshalb wird zu Beginn des Wiederholungskurses «rationalisierts, und
der bestausgewiesene Kiichenchef hat zugleich fiir drei Einheiten zu kochen — und
wird entsprechend beansprucht. Die «Unfdhigen» werden zu Ordonnanzen degra-
diert, fithlen sich tiberzihlig und bleiben dem Dienste fern, wenn es ihnen gerade
passt. Und wirklich werden sie erwischt und wegen Dienstvernachlissigung bestraft
— was ja zu beweisen war! Viel besser hitten die beiden wohl im selbstindigen Ein-
satz gepruft werden konnen, obschon sie nur fiir kleine Bestinde zu kochen gehabt
hitten, Denn es konnte ja sein, dass sie eines Tages doch eingesetzt werden miissen
und dann fiir kriegsstarke Bestdnde zu kochen haben! So falsch es also ist, einen
guten Kiichenchef tiber seine Krifte zu beanspruchen, so unrichtig ist es auch, weni-
ger guten Elementen tiberhaupt nichts mehr zuzumuten.

Klar, tiberall begegnen wir guten und weniger fihigen, praktischen und weniger
dienstgewohnten Kiichenchefs. Quartiermeister und Fouriere haben mit den Kriften
vorliebzunehmen, die ihnen zur Verfiigung stehen bzw. zugeteilt worden sind. Doch
gibt es, zugunsten eines geordneten Dienstbetriebes, immer Moglichkeiten, durch
evtl. temporire Umteilungen den richtigen Mann an den richtigen Platz zu stellen.
Die Beurteilungen aus fritheren Diensten geben ja die Grundlage. Moglichst frith
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vor dem Wiederholungskurs muss gepriift werden, ob solche Umteilungen zweck-
missig sind. Wer kocht im Kadervorkurs? Gewiss nicht der unbekannte Neuling,
Topfer von Beruf, der seinen allerersten Wiederholungskurs absolviert, sondern
zweckmaissiger ein Routinier.

Ein tadellos qualifizierter Kiichenchef wird, wenn Not am Mann ist, z. B. nicht in
der aufgeteilten Sch. Fiis. Kp. belassen, sondern dorthin gestellt, wo voraussichtlich
ein noch dienstungewohnter Mann Unbheil stiften konnte. Der Kommandant und der
Fourier, in diesem Falle der Sch. Fiis. Kp., miissen es verstehen und sollen soviel
kameradschaftlichen Sinn aufbringen, wenn sie voriibergehend in einem Regiments-
oder Divisions-WK ihren altbewihrten Kiichenchef der Nachrichtenkompagnie zur
Verfuigung stellen miissen. Schon oft ist es vorgekommen, dass ein an sich guter Kor-
poral unter der Macht durchaus ungewohnter Verhiltnisse versagt hat; ein Mann,
der ansonst seinen ersten Dienst, in einfacheren Verhiltnissen, zu aller Zufriedenheit
absolviert hiite,

Dienstvorbereitungen

Relativ selten scheint der Fourier vom Recht Gebrauch zu machen, seinen Kiichen-
chef schon vor dem Dienst zu beschiiftigen. Und doch wiirde dies den Dienst nicht
nur ausserordentlich erleichtern, sondern dazu Anlass geben, ein wirkliches Ver-
trauensverhiltnis zu schaffen. Beginnen wir mit dem Verpflegungsplan. Der
Kiichenchef soll durch seine Mitarbeit daran interessiert werden. Er soll zum
Entwurf Stellung nehmen. Er kann, besonders wenn der Fourier noch ein Neuling
ist, diesem wertvolle Hinweise geben in Bezug auf Essgewohnheiten und Resten-
verwertung. Oft kann nur der Chef beurteilen, ob dieses oder jenes Ment in einer
bestimmten Dienstphase mit den zur Verfiigung stehenden Mitteln und rechtzeitig
hergestellt werden kann. Auch dem besten Fourier kann es passieren, dass er in der
Hitze des Gefechts etwas Selbstverstindliches iibersieht, sich irrt usw. Hat ein
Kiichenchef Gelegenheit gehabt, sich zu dussern, dann ist er selbstverstindlich mit-
verantwortlich. Er kann dann nicht dem Mentu schuld geben, wenn ihm etwas miss-
lingt.

Sind dem Wiederholungskurs Rekognoszierungen vorausgegangen, so ist der Kii-
chenchef dafiir dankbar, wenn er eingehend tiber die Kiichenrekognoszierung orien-
tiert wird. Z. B. sollte er genau wissen, wo er die Kiiche und die Magazine suchen
muss, wo die Kochkessel und Kamine, wo evtl. iibrige Utensilien. Der Kiichenchef ist
froh, wenn er vernimmt, wieviel Zeit das Einrichten der Kiiche beanspruchen wird,
weil er so viel besser seine Zeit einteilen kann. Um so besser, wenn vor dem (ersten)
Wiederholungskurs sogar ein personlicher Kontakt hergestellt werden kann. Es wer-
den beidseitig Fragen zu stellen und zu beantworten sein, die fiir ein gutes Beginnen
und Gelingen von Nutzen sein werden. Eine wichtige Dienstvorbereitung, wenn dies

~nicht schon am Ende des letzten Wiederholungskurses getan werden konnte, besteht
auch in der personellen Sicherstellung der Kochgehilfen. Gerade fiir den noch un-
erfahrenen Kiichenchef ist es von Vorteil, wenn er den Dienst mit willigen und
fihigen Leuten beginnen kann und er sich nicht trigen und rechthaberischen «Rou-
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tiniers» gegeniibergestellt sieht. Wir wissen von Fillen, wo eine radikale Erneue-
rung der Kiichenmannschaft Wunder gewirkt hat. Es ist uns bewusst, dass speziell
solche personellen Fragen das Verstindnis des Einheitskommandanten voraussetzen.
Ein Einheitskommandant, der seine Pflichten in bezug auf Truppenhaushalt (DR
Ziff. 172) ernst nimmt, wird seinem Fourier jeden verniinftigen Wunsch erfiillen.
Dies gilt alles natiirlich auch fiir die einfacheren Rekrutenschulverhiltnisse. Ein
Kiichenchef, den man in der Rekrutenschule schon zur Zusammenarbeit erzogen hat,
wird fiir den Wiederholungskurs auch in diesen Belangen besser vorbereitet sein.

Material und dessen Verlad

Die Besprechung mit den Kiichenchefs ergab auch die sonderbare Feststellung,
dass die im Aktivdienst entstandene Unsitte, zusatzliche Kiichenutensilien zu be-
sitzen, noch nicht ganz ausgemerzt wurde. «Der Kiichenchef sollte doch solche Ge-
genstinde nicht mit sich nach Hause nehmen miissen, sondern sie waren doch im
Zeughaus besser verwahrt!», empfiehlt ein Kiichenchef. Wie wenn es {iberhaupt zu-
lassig wiare, dass eine Einheit noch ein Privatarsenal besitzen durfte! Gewiss, unsere
Kiichengeritschaften waren zum Teil unbefriedigend und nicht mehr den neuzeit-
lichen Anforderungen entsprechend. Niemand behauptet, dass beispielsweise die
Kaffeemiihle ein wertvoller Gegenstand wire. Mit Genugtuung diirfen wir aber fest-
stellen, dass sich hier doch schon einiges gebessert hat und dass man immer noch
daran ist, weitere Remeduren vorzunehmen. So bestehen heute die Packbretter nicht
mehr nur aus zwei, sondern aus drei Fasskesseln. In Beschaffung sind die Spitzsiebe,
grosse Wasserschopfer, Lochschopfer und Rithrscheiter. An Stelle der kombinierten
Gewlirzschachteln treten sechs Einzeldosen mit Futteral. Daneben ist auch kleineres
Korpsmaterial in Erginzung und Verbesserung begriffen. Der Kiichenchef soll also
sein Material im Zeughaus finden und soll es nicht mehr selber mit in den Dienst
nehmen miissen.

Oft klagen die Kiichenchefs iiber ungeniigenden Verladeraum. Hier tut in erster
Linie Aufklarung Not, was an Korpsmaterial, Lebensmitteln und Brennstoffen tiber-
haupt vom Kiichenchef mitgeschleppt werden darf. Um eine Armee beweglich zu
erhalten, miissen Materialien und entsprechend Fahrzeuge auf das Minimum be-
schriankt bleiben. Trotzdem die Verpflegung so wichtig ist wie die Munition, diirfen
wir hier als Verpflegungsfunktionire keine Ausnahme machen. Bei allen Einheiten,
wo nicht — wie z. B. bei der Infanterie — eine prazise Verladevorschrift besteht,
haben die Verpflegungsorgane die entsprechenden Listen aufzustellen. Man lasse
sich nicht durch die WK-Verhiltnisse tduschen. Bei den oft kleinen Einriickungs-
bestinden lassen sich vielleicht aller Art Mittel einschmuggeln, die nach einer Kriegs-
mobilmachung nie und nimmer mitgefiihrt werden konnen.

Ich hoffe, dass diese unvollstandigen und zum Teil einseitigen Angaben und An-
sichten Anregung und Gelegenheit zu weiteren Diskussionen geben werden. Uber
das Mirchen vom Militdarkiichenchef, der unbedingt Koch sein miisse, und iiber die
Weiterbildung des Kiichenchefs, namentlich im Kadervorkurs, soll spiter berichtet
werden.

101



	Fourier und Küchenchef

